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Misceilen.

Ein gliicklicl) beglichener diplon«atischer
Handel.

S. Exzellz Hr. Hy. Walkyn William Wynn,
ausserordentlicher Gesandterund bevollmächtigter
Minister S. M. des Königs v. Engelland, bench-
tete mit Schreiben vom 12. October 1822 an
die schwyzerische Regierung, daß ihm bei einer,
in Gesellschaft einiger Engländer auf die Rigi-
kulm gemachten Reise daselbst bey dem Nacht-
essen ein Gericht aufgetragen worden, welches
der Wirth als von einem Haftn zu sein erklärt
habe, wo aber von einem der Herren zufälliger
Weise ein Kiefer sey entdeckt worden, welchen
sie als von einem Hund erkennt haben; selbst die
von Herrn Friedr. Meisner, Professor der Na-
turgeschichte und Botanik an der Akademie in
Bern, welchem das Fragment dieses Kiefers
überbracht worden, unterm 11. Oktober vorge-
nommene Untersuchung und Vergleichung mit
mehreren Hundsschädeln seiner Sammlung "haben
dies bestätigt. Die Regierung, welcher eine solche
Klage ganz unerwartet uno nur äusserst unan-
genehm sein konnte, hat sich zur Pflicht gemacht,
hierüber unverzüglich eine genaue Untersuchung
anzustellen; zu diesem Ende verfügte sich eine
Kommission persönlich auf die Rigi und ließ
sowohl den Wirth als alle seine ungehörigen
Hausgenossen, welche von einander abgesöndert
gehalten wurden, ganz unvorbereitet vorrufen,
nahm dieselben in ein genaues Examen, wor-
aus sich ergeben was folgt:

1° daß Martin Bürgy, Wirth auf der Rigi-
kulm, im Sommer 1822 sehr viele Gäste gehabt
hat, welche er mit Kalb-, Rind- und Schaf-
fleisch, Gemüse, Mehlspeisen und Eyern, auch
mit Hühnern und Hahnenfleisch gespeist und
verpflegt hat.

2° Daß diesen besagten Sommer unter an-
dern eine große Gesellschaft, und unter der auch
S. Ex. d. Engl. Minister nebst zwei andern Eng-
ländern daselbst eingetroffen, welcher Gesell-
schaft Suppe, Fische, Omelette, Coteletten, Rind-
fleisch-Braten und von eingcbeiztem Dachsfleisch,
nebst Nachtisch aufgetischet worden. Bey diesem
Anlaß sey der Sohn des Wirths, welcher die
Tafel servirt habe, befragt worden, was für
Fleisch dieses letztere sehe, woraus er erwidert,
solches sei Hasenfleisch; es sei aber wirklich von
dem bemeldeten Dachsen gewesen. Auf dieses
habe ein Bedienter oder Führer den Balg wollen
sehen, welchem derselbe aber nicht habe vor-
gewiesen werden können, indem der Wirth den
Dachs vom Jäger ansgetobelt erhalten.

3° Daß der Wirth drei Hunde hatte, wovon
er zwei junge nach dem Canton Zürich, und
die alten an einen Grafen verkaufte.

Aus diesem ganzen gemachten Untersuch er-
gibt sich nun folgendes Resultat:

as daß Anton Römer von Arth dem Wirth
auf dem Rigikulm einen Schweindachs von 12

Pfund, den er (Römer) als ein bekannter Jäger
selbst geschossen, um 12 Batzen verkauft und
ihm denselben den 18. September 1322 zuge-
sandt, den Balg aber für sich zurückbehalten hat.

b) Daß somit fast unzweifelhaft am Tage
liegt, daß das fragliche aufgestellte Fleisch und
der in dem Kiefer steckende Zahn von einem
Dachs gewesen.

o) Daß der Kulmwirth wirklich zwei junge
Hunde im gleichen Herbst nach dem Canton
Zürich, und namentlich dem h. Oberamtmann
Escher in Wädenschwyl zur Auswahl, durch den
von der Rigi wöchentlich nach Zürich abgehen-
den Bothen überschickt und den 2t°n durch den
gleichen Bothen, dem H. Hauptmann Oeri auf
der Vogelhütten aussert der Stadt Zürich, hat
zuführen lassen, und daß derselbe den alten
Hund an einen Grafen verkauft hat.

Auch ist erwiesen, daß der gleiche Wirth
wenige Tage vor diesem Vorfall einen 4te»

Hund vom Herrn Pfarrer in Weggis gehabt,
welcher aber dem Letzteren gleich wieder zuge-
lassen ist.

Die Regierung fand es dem Anstande ihrer
Stellung angemessen, dieses Ergebnis S. Ex.
dem. Kön. Großbritt. Herren Minister in der
Schweiz, mit der Anzeige, daß der Kulmwirth
wegen seiner irrigen Bezeichnung des Fleisches
zur Ahndung werde gezogen und dahin ange-
wiesen werden, nicht wieder zu solchen Unan-
nehmlichkeiten Anlaß zu geben, — einzuberich-
ten. Von dem englischen Minister traf dann,
unterm 12. November unter verbindlicherDankes-
äusserung für die auf seine Klage gegen den
Kulmwirth veranstaltete Untersuchung die Ant-
wort ein: „daß sich aus den gemachten Nach-
forschungen mit Gewißheit ergeben, daß das
fragliche Fleisch von keinem Hund gewesen; der
Wirth hätte sie indessen in Kentniß setzen sollen,
daß das ihnen zubereitete Fleisch von einem
Dachs sei, und ihnen sodann die Wahl lassen
sollen, hievon zu essen."

Erzherzog Albrecht in der Schweiz.
àno 1599. Dyser Zyt fuhr Ertzherzog

Albertus in Oesterych, deß königs us
Hispanien Tochtermann, mit syner Husfrowen

durch die Schwyz; da im alle Ehr in Ländern
und furnamlich zu Luzern erbotten ward, würd
doch alles mit Unwillen von ihm ufgnommen.

Dann als er von Fluelen us dem Land
Uri, uf Brunnen im Land Schwyz kam und
nebend deß Teilen Blatten oder Capellen hin-
fuhr, fragt er: was diß für ein Gebiiw were;
gab man im zu Antwort: es wer Wilhelm
Teilen, dem ersten Eidgenoßen zu Ehren dahin
gebuwen; da lacht er und sprach: es wär doch

nur ein Landsverräther gewesen: und als man
ihm zu Luzern die Oesterychischen Fahnen zu
Ehren entgegenführt, meint er, es werend die

Fahnen so syne VorEltern zu Sempach verloren
haltend: und ward also allenthalben vielerley
gredt, daß verständige Lüt woll konntend gspii-

ren, wie das Hus Oesterrych gägen der Eyd-
genoschafft gsinnet.

Der junge Hfysser in Luzern.
Als àno 1694 den 11. Februar u. ff. von

allen Orthen der Eidgenoßschaft eine Tag-
satzung zu Luzern gehalten worden, haben
die Jesuiten den 14. äito eine Comödie in

Gegenwart aller gesandten durch ihre Schüler
gespielt und darin vorgestellt den Fried und

die Eintrechtigkeit der Eidgenoßen und weilen

ein junger Pfyffer in derselben das Löbl. Vor-
orth Zürich gar rühmlich xrnesontirt und ver-

treten, haben ihm deßwegen unsere gnädigen

HHerren (weilen es unsre Herren Ehrengesandten
bey ihrer Heimkunft und Relation vor Räth

und Bürger nicht genugsam rühmen können —

es waren Herr Bürgermeister H. Escher und

Statthalter Hs. Rod. Steiner—) zur Gedächt-

nuß den 2ten Merzen, einen ganz goldenen Pfen-

nig 12 Ducaten schwer, überschickt, aufs der einen

Seiten war gepräget die Stadt Zürich, auf der

andern Seiten der Mars, auf Kriegswaffen

stehend, mit der Zuschrift

Frid ernehrt, Unfrid verzehrt.

auf dem Deckel des Büchsleins, worin der

Pfennig gelegen, welches silbern und verguldt

war, stunden die Verse:

Als in einem Freüdenspiell zu Lutzern
ward vorgestellt,

Wie Eintracht der Eidgenoßen Land und Leut

aufrecht erhellt,

Hat vor allen Orthen Botten eines edlen

Pfeiffers Sohn

Zürich ruhmlich vorgestellt, daß ihm wurde

dieser Lohn.
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